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Neusäß, den 11.12.2025

Markt Mering

M 1 : 1 000

C)  VERFAHRENSVERMERKE
1. Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung am 27.03.2025 die Aufstellung des

Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am  . . . . . . . .
ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit
öffentlicher Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplanes
in der Fassung vom . . . . . . . . . . . . . hat in der Zeit vom . . . . . . . . . . . . . bis . . . .
. . . . . . . . . stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplanes in
der Fassung vom . . . . . . . . . . . . . hat in der Zeit vom . . . . . . . . . . . . . bis . . . . . .
. . . . . . . stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom . . . . . . . . . . . . .
wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom . . . . . . . . . . . . . bis . . . . . . . . . . . . . beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom . . . . . . . . . . . . . wurde
mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom . . . . . . . . . . . . . bis . .
. . . . . . . . . . .  öffentlich ausgelegt.

6. Der Marktgemeinderat hat mit Beschluss vom . . . . . . . . . . . . .  den
Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom . . . . . . . . . . . . .
als Satzung beschlossen.

Markt Mering . . . . . . . . . . . . ., den . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Florian Mayer, 1. Bürgermeister (Siegel)

7. Ausgefertigt mit all seinen Bestandteilen (Teil I, Teil II und Anlagen zum Teil II).

Markt Mering . . . . . . . . . . . . ., den  . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Florian Mayer, 1. Bürgermeister (Siegel)

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am . . . . . . . . . . . . .
gemäß § 10 Abs. 3  BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Markt Mering . . . . . . . . . . . . ., den . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Florian Mayer, 1. Bürgermeister (Siegel)

TEIL I: A) PLANZEICHNUNG, B) ZEICHENERKLÄRUNG,
C) VERFAHRENSVERMERKE

INGENIEURGESELLSCHAFT STEINBACHER - CONSULT mbH & Co. KG
RICHARD-WAGNER-STRASSE 6, 86356 NEUSÄSS

A) PLANZEICHNUNG

2. für die Hinweise

Landkreis Aichach-Friedberg

1. für die Festsetzungen

BEBAUUNGSPLAN Nr. 84
"SONAC"
MIT GRÜNORDNUNGSPLAN

geändert am . . . . . . . . .

LUFTBILD      M 1 : 5.000 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN i. d. F. v. 05.06.2003            M 1 : 10.000 Vorentwurf zur
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen
Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB

DFK Stand vom 02.05.2024  -  © Landesamt für Vermessung und Geoinformation, UTM 32
m50100

B) ZEICHENERKLÄRUNG

Luftbild © Landesamt für Vermessung und Geoinformation

ÜBERSICHTSPLAN            M 1 : 25.000

Der Bebauungsplan besteht aus:

Teil I:    - A) Planzeichnung M 1 : 1.000
   mit Luftbild M 1 : 5.000

                       mit Flächennutzungsplan              M 1 : 10.000
                       mit Übersichtsplan M 1 : 25.000
             - B) Zeichenerklärung

- C) Verfahrensvermerke

Teil II: - D) Allgemeine Vorschriften
- E) Textliche Festsetzungen
- F) Textliche Hinweise
- G) Anlagen

Anlagen zum Teil II (beigefügt):
- H) Begründung
- I)  Umweltbericht

1170 x 594 mm, 0,69 m²
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3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze

6. Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

9. Grünflächen

Private Grünflächen

Bestandsbäume

Maßzahlen10,00

28

39/1

Biotopkartierung (Flachland)
nachrichtliche Darstellung

Ökoflächenkataster (Ausgleich/Ersatz)
nachrichtliche Darstellung
[Hinweis: Die Flächen A1 - A2 werden im Zuge der Aufstellung des
Bebauungsplanes herausgenommen und extern ausgeglichen;
Die Flächen A3 - A4 sind bereits verlegt]

AX

Hochspannungsleitung
nachrichtliche Darstellung

Anbauverbotszone (20m)

bestehende Grundstücksgrenzen

Flurnummern

bestehende Haupt- und Nebengebäude

Anbaubeschränkungszone (40 m)

Anpflanzen: Bäume (Standort variabel)

Bestand Gebüsch / Sträucher

10. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

Wasserflächen (u.a. Verlorener Bach / Teich)

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

VersickerungsflächeV

GRZ 0,9

Satteldach (SD) 
Flachdach (FD)

SD max. 15°-20°
FD max. 5°

GH max. 18m

a
Art der
baulichen
Nutzung

Abweichende
Bauweise (a)

Max. zulässige
Grundflächen-
zahl

Zulässige
Dachform

Max. zulässige
Gesamt-
höhe (GH)

Max. zulässige
Dachneigung

Ökoflächenkataster (Ausgleich/Ersatz)
nachrichtliche Darstellung

13. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für
die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen,
sowie von Gewässern

15. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdeten
Stoffen belastet sind,
Altlastenflächen (Kataster-Nr. 77100102) mit abfallrechtlicher Nachsorge;
Es sind im unmittelbaren Umfeld Untersuchungen der Bodenluft
durchzuführen und bei Bestätigung des Verdachtes von Deponiegasen
besondere bauliche Vorkehrungen (z. B. Herstellung verstärkter
Bodenplatten) in Abstimmung mit dem Landratsamt Aichach-Friedberg zu
treffen (s. Textliche Festsetzung, Ziffer 10.1)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung (Emissionskontingente LEK)

472
473
474
475

476

477

471

Digitales Geländemodell mit 1,00 m Gitterweite, Höhenbezugssystem
DHHN2016, NHN-Höhen
Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung

AX

Füllschema für Nutzungsschablone

 © Bayerische Vermessungsverwaltung © Markt Mering

1. Art der baulichen Nutzung

Pultdach (PD) PD max. 30°

1.4.2. Sonstige Sondergebiete
(§ 11 BauNVO)
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